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. 
der Abg. Dr. P t e ~ f e r und Genossen 
an den :Bundeskanzler, 
betreffend die VersErt.ungNaohkriegsverurteilter in dGn Ruhestand naoh 

§ 8 Ab~.2 !eamten-Uberleitungsgeset~ • 
.. ~ ..... ~.-. 

Der Verw,itung~gerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 7.Ju1i 1953, 

Zl. 1518/50, SammlungJr. 3060 (A), ausgespro~hen: 
"Die Rechtsfolie des § 26 lit. g StG. erschöpft sich in de, Entziehung 

VGh Pensionen und,Versor~ngsgenüssen, erstreckt sich aber nicht auf die Ver­

nichtung vonALwartschaft~n auf solche Bezüge. Die Anwartschaften des öffent­
lichen Bediensteten auf' RUhe(Versorgungs)genüsse werden d:urch seine Verurteilung 

wegell Verbrechens nur insofern berührt, als er bei eintretendem Verlust seines 
Amtes oder Dienstes nach § 26 1it. g StG. der Rechtsätellung verlustig geht, 

aus der sieh bei Eintri tt, des Versorgungsfa.lles hiehergehöri'ge Ansprüche ab­

leiten liessen. Da aber der Ruhegenussanspruch des nach § 8 Abs. 2 B-'U'G. in den 
Ruhestand übernommenen Bediensteten das am 13.111. 1938 bestandene österrei­
abiache Dienstverhältnis und Dicht das öffent1ic~echtlic~e Dienstverhältnis, 

das den 27. IV. 1945 überda.uert hat, zur Grundlage hat, muss die Ansohauung als 
• • ,I 

richtig befunden werde~, dass eine Übernahme des Bediensteten in den Ruhestand 
nach § 8 Abs. 2 B-'U'g. auch dann erfolgen kann, wenn der. öffentliche Bedienstete 

in der Zeit, da seine :Behandlung naeth dem :Beamten;..t)Berleitungsgesetz hooh aus­

stand, e:i.na mit Rechtstolgen na.oh § 26 StG. verbundene Verurteilung erlitten ~at." 
Entgegen dieser Itechtsauftassung de,s Verwal tungsgeriohtshofes scheint 

aber; das Bundeskanzleramt an der in seinem Rundschreiben vom l5.Ma.i 1951, 

Zl.38..526 - 3/1950, vertra'tenen A~sicht festzuhalten, da.ss zwar die Anwartschaft 
, , 

auf .die Behandlung nach.dem Beamten-Uberleltungsgesetz durch die Reohtstolgen 

. der Verurteilung wegen ~ines Verbrechens nicht verloren gehe, da.ss ~doch der 

nac~ dem 24.IV.l~45 Ve~te11te die lmterfähigkeit durch Zeitablauf oder gnaden-­

wei~~ wieder-erlangt~apen müsse, ehe er naoh § 8 Abs~ 2 B~'U'G~ in den Ruhestand 
versetzt werden könne. 
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Diese Ansicht übersieht aber, da.ss der AnsPl'Uoh auf Ruh~genuss naqh 
§, 8 Abs.2 13-UG. sich naoh der erklärten Absicht,' des Gesetzgebers von einem 

früheren österreichischen Dienstverhältnis herleitet, das nioht durch ein 

strafgerichtliohes Urt.eil, sondern naoh AUffassung}ies Bundeskanzleramtes 

(Stellungnahme vom 25.II.l952 zum Initiativantrag Dr.Pfeifer und Genossen 

auf Abänderung des 13eamten ... Uberleitungsgesetzes) durch ein s1iaatsreohtliches 

Ereignis sein vorzeitiges Ende gefunden hat. Diese An$ioht übersieht ferner, dass 

derenemalige österreichi.sohe Beamte auroh die'Verset~l1D1 in den Ruhestand kein 

t'Amt" neu od,er wiedererlangt (§ 26 li t. d StG.), sondern nur den Ruhegenuss auf 

Grund eines früheren Dienstverhältnisses, soda.ss die Wiedererlangung der Ämter- , 

fähigkeit auoh begrifflioh nicht notwendig ersoheint. Denn der Sinn des eng 

auszulegenden § 26 lit.d StG. ist lediglioh der, dass der Verurteilte kein 

öffentliches Amt inneha.ben~ d.h. keine öffentlichen Aufga.ben besorgen soll. 

Wer infolge einer strafgerichtliohen Verurteilung die Ämterfähigkeit noch nicht 

w:l.edererl'angt hat, kann daher . nicht auf einen Dienstposten der neugebildeten 

Personalstände übernommen , wohl aber nach § 8 Abs. 2 B~UG. in den Ruhestand 

versetzt werden. Dieser Auffassung trägt auch das Verwaltungsgeriohtshofer­

kenntnis vom 7.Juli 1953 Reohnung. 
Die gefertigten Abgeordneten stellen daher an den Her~n Bundes-

kanzler die 

Anfraget 

Ist das Bundeskanzleramt bereit, die gesohilderte Reohtsauffassung des Verwal­

tungsgar1ohtshofes sowo~l ,selbst zu übernehmen als auch duroh ein Rundschreiben 

d.en Bundesministerien und Landesbehörden zur D'arnaohaohtung beka.nnt~u,geben? 

"-.-.-"-c 
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